
Für den Inhalt verantwortlich: Bgm Johannes Lenzhofer, 9635 Dellach 93  e-mail: dellach@ktn.gde.at 
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Dellach, März 2025 
Liebe GemeindebürgerInnen! 

 

 

Betriebsbeginn Altstoffsammelzentrum 
Freitag, 04. April: 10:00 - 12:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr 

danach 14-tägig (gerade Kalenderwochen) freitags 14:00 – 18:00 Uhr  

Achtung: auch 2025 am Freitag vor dem Termin der Restmüllabfuhr 

Für eine zügige Abfertigung im ASZ ersuchen wir um getrennte Anlieferung der verschiedenen 
Altstoffe! Sie helfen damit, Wartezeiten zu vermeiden. 

Reihenfolge der Container im ASZ: Karton und Altpapier, Altmetall, Altholz, Sperrmüll,  

Plastik nicht Verpackung und Bauschutt gemischt 
 

 
Hochwertiger Kompost der Klasse A+  
Abholung während der ASZ-Öffnungszeiten 

PREISE 
- Mindestgebühr  €     5,- 
- 1.000 Liter (1 m³) € 35,- 

 

 
  



Meldung der Bienenvölker 
Jeder Bienenhalter ist verpflichtet, dem Bürgermeister bis 15. April jeden Jahres seine 
Bienenstände zu melden (§ 5 Kärntner Bienenwirtschaftsgesetz): Standort des Bienenstandes 
(Grundstücksnummer, Katastralgemeinde), Anzahl der Bienenvölker, Bienenrasse (sofern nicht 
Bienen der Rasse „Carnica“). Es reicht der Ausdruck aus dem Veterinärinformationssystem 
(VIS) für die Meldung aus. Durch die vorgenannten Maßnahmen sollen im Falle von 
Bienenseuchen flächendeckend notwendige Maßnahmen getroffen werden können. 

 
 

 

 

 

 

 

  
  

 

Herzlichst 
Ihr 

 
(Bgm Johannes Lenzhofer) 
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Abholung während der ASZ-Öffnungszeiten 

PREISE 
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Meldung der Bienenvölker 
Jeder Bienenhalter ist verpflichtet, dem Bürgermeister bis 15. April jeden Jahres seine 
Bienenstände zu melden (§ 5 Kärntner Bienenwirtschaftsgesetz): Standort des Bienenstandes 
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Altstoffe! Sie helfen damit, Wartezeiten zu vermeiden. 
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Plastik nicht Verpackung und Bauschutt gemischt 
 

 
Hochwertiger Kompost der Klasse A+  
Abholung während der ASZ-Öffnungszeiten 

PREISE 
- Mindestgebühr  €     5,- 
- 1.000 Liter (1 m³) € 35,- 

 

 
  



Meldung der Bienenvölker 
Jeder Bienenhalter ist verpflichtet, dem Bürgermeister bis 15. April jeden Jahres seine 
Bienenstände zu melden (§ 5 Kärntner Bienenwirtschaftsgesetz): Standort des Bienenstandes 
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Bienen der Rasse „Carnica“). Es reicht der Ausdruck aus dem Veterinärinformationssystem 
(VIS) für die Meldung aus. Durch die vorgenannten Maßnahmen sollen im Falle von 
Bienenseuchen flächendeckend notwendige Maßnahmen getroffen werden können. 
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Für eine zügige Abfertigung im ASZ ersuchen wir um getrennte Anlieferung der verschiedenen 
Altstoffe! Sie helfen damit, Wartezeiten zu vermeiden. 

Reihenfolge der Container im ASZ: Karton und Altpapier, Altmetall, Altholz, Sperrmüll,  

Plastik nicht Verpackung und Bauschutt gemischt 
 

 
Hochwertiger Kompost der Klasse A+  
Abholung während der ASZ-Öffnungszeiten 

PREISE 
- Mindestgebühr  €     5,- 
- 1.000 Liter (1 m³) € 35,- 

 

 
  



Meldung der Bienenvölker 
Jeder Bienenhalter ist verpflichtet, dem Bürgermeister bis 15. April jeden Jahres seine 
Bienenstände zu melden (§ 5 Kärntner Bienenwirtschaftsgesetz): Standort des Bienenstandes 
(Grundstücksnummer, Katastralgemeinde), Anzahl der Bienenvölker, Bienenrasse (sofern nicht 
Bienen der Rasse „Carnica“). Es reicht der Ausdruck aus dem Veterinärinformationssystem 
(VIS) für die Meldung aus. Durch die vorgenannten Maßnahmen sollen im Falle von 
Bienenseuchen flächendeckend notwendige Maßnahmen getroffen werden können. 

 
 

 

 

 

 

 

  
  

 

Herzlichst 
Ihr 

 
(Bgm Johannes Lenzhofer) 



Für den Inhalt verantwortlich: Bgm Johannes Lenzhofer, 9635 Dellach 93  e-mail: dellach@ktn.gde.at 
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Achtung: auch 2025 am Freitag vor dem Termin der Restmüllabfuhr 

Für eine zügige Abfertigung im ASZ ersuchen wir um getrennte Anlieferung der verschiedenen 
Altstoffe! Sie helfen damit, Wartezeiten zu vermeiden. 

Reihenfolge der Container im ASZ: Karton und Altpapier, Altmetall, Altholz, Sperrmüll,  

Plastik nicht Verpackung und Bauschutt gemischt 
 

 
Hochwertiger Kompost der Klasse A+  
Abholung während der ASZ-Öffnungszeiten 

PREISE 
- Mindestgebühr  €     5,- 
- 1.000 Liter (1 m³) € 35,- 

 

 
  



Meldung der Bienenvölker 
Jeder Bienenhalter ist verpflichtet, dem Bürgermeister bis 15. April jeden Jahres seine 
Bienenstände zu melden (§ 5 Kärntner Bienenwirtschaftsgesetz): Standort des Bienenstandes 
(Grundstücksnummer, Katastralgemeinde), Anzahl der Bienenvölker, Bienenrasse (sofern nicht 
Bienen der Rasse „Carnica“). Es reicht der Ausdruck aus dem Veterinärinformationssystem 
(VIS) für die Meldung aus. Durch die vorgenannten Maßnahmen sollen im Falle von 
Bienenseuchen flächendeckend notwendige Maßnahmen getroffen werden können. 

 
 

 

 

 

 

 

  
  

 

Herzlichst 
Ihr 

 
(Bgm Johannes Lenzhofer) 



Für den Inhalt verantwortlich: Bgm Johannes Lenzhofer, 9635 Dellach 93  e-mail: dellach@ktn.gde.at 
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Achtung: auch 2025 am Freitag vor dem Termin der Restmüllabfuhr 

Für eine zügige Abfertigung im ASZ ersuchen wir um getrennte Anlieferung der verschiedenen 
Altstoffe! Sie helfen damit, Wartezeiten zu vermeiden. 

Reihenfolge der Container im ASZ: Karton und Altpapier, Altmetall, Altholz, Sperrmüll,  

Plastik nicht Verpackung und Bauschutt gemischt 
 

 
Hochwertiger Kompost der Klasse A+  
Abholung während der ASZ-Öffnungszeiten 

PREISE 
- Mindestgebühr  €     5,- 
- 1.000 Liter (1 m³) € 35,- 

 

 
  



Meldung der Bienenvölker 
Jeder Bienenhalter ist verpflichtet, dem Bürgermeister bis 15. April jeden Jahres seine 
Bienenstände zu melden (§ 5 Kärntner Bienenwirtschaftsgesetz): Standort des Bienenstandes 
(Grundstücksnummer, Katastralgemeinde), Anzahl der Bienenvölker, Bienenrasse (sofern nicht 
Bienen der Rasse „Carnica“). Es reicht der Ausdruck aus dem Veterinärinformationssystem 
(VIS) für die Meldung aus. Durch die vorgenannten Maßnahmen sollen im Falle von 
Bienenseuchen flächendeckend notwendige Maßnahmen getroffen werden können. 
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Abholung während der ASZ-Öffnungszeiten 
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Meldung der Bienenvölker 
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Für eine zügige Abfertigung im ASZ ersuchen wir um getrennte Anlieferung der verschiedenen 
Altstoffe! Sie helfen damit, Wartezeiten zu vermeiden. 

Reihenfolge der Container im ASZ: Karton und Altpapier, Altmetall, Altholz, Sperrmüll,  

Plastik nicht Verpackung und Bauschutt gemischt 
 

 
Hochwertiger Kompost der Klasse A+  
Abholung während der ASZ-Öffnungszeiten 

PREISE 
- Mindestgebühr  €     5,- 
- 1.000 Liter (1 m³) € 35,- 

 

 
  



Meldung der Bienenvölker 
Jeder Bienenhalter ist verpflichtet, dem Bürgermeister bis 15. April jeden Jahres seine 
Bienenstände zu melden (§ 5 Kärntner Bienenwirtschaftsgesetz): Standort des Bienenstandes 
(Grundstücksnummer, Katastralgemeinde), Anzahl der Bienenvölker, Bienenrasse (sofern nicht 
Bienen der Rasse „Carnica“). Es reicht der Ausdruck aus dem Veterinärinformationssystem 
(VIS) für die Meldung aus. Durch die vorgenannten Maßnahmen sollen im Falle von 
Bienenseuchen flächendeckend notwendige Maßnahmen getroffen werden können. 

 
 

 

 

 

 

 

  
  

 

Herzlichst 
Ihr 

 
(Bgm Johannes Lenzhofer) 



Für den Inhalt verantwortlich: Bgm Johannes Lenzhofer, 9635 Dellach 93  e-mail: dellach@ktn.gde.at 
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Altstoffe! Sie helfen damit, Wartezeiten zu vermeiden. 
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Plastik nicht Verpackung und Bauschutt gemischt 
 

 
Hochwertiger Kompost der Klasse A+  
Abholung während der ASZ-Öffnungszeiten 

PREISE 
- Mindestgebühr  €     5,- 
- 1.000 Liter (1 m³) € 35,- 

 

 
  



Meldung der Bienenvölker 
Jeder Bienenhalter ist verpflichtet, dem Bürgermeister bis 15. April jeden Jahres seine 
Bienenstände zu melden (§ 5 Kärntner Bienenwirtschaftsgesetz): Standort des Bienenstandes 
(Grundstücksnummer, Katastralgemeinde), Anzahl der Bienenvölker, Bienenrasse (sofern nicht 
Bienen der Rasse „Carnica“). Es reicht der Ausdruck aus dem Veterinärinformationssystem 
(VIS) für die Meldung aus. Durch die vorgenannten Maßnahmen sollen im Falle von 
Bienenseuchen flächendeckend notwendige Maßnahmen getroffen werden können. 
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Freitag, 04. April: 10:00 - 12:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr 

danach 14-tägig (gerade Kalenderwochen) freitags 14:00 – 18:00 Uhr  

Achtung: auch 2025 am Freitag vor dem Termin der Restmüllabfuhr 

Für eine zügige Abfertigung im ASZ ersuchen wir um getrennte Anlieferung der verschiedenen 
Altstoffe! Sie helfen damit, Wartezeiten zu vermeiden. 

Reihenfolge der Container im ASZ: Karton und Altpapier, Altmetall, Altholz, Sperrmüll,  

Plastik nicht Verpackung und Bauschutt gemischt 
 

 
Hochwertiger Kompost der Klasse A+  
Abholung während der ASZ-Öffnungszeiten 

PREISE 
- Mindestgebühr  €     5,- 
- 1.000 Liter (1 m³) € 35,- 

 

 
  



Meldung der Bienenvölker 
Jeder Bienenhalter ist verpflichtet, dem Bürgermeister bis 15. April jeden Jahres seine 
Bienenstände zu melden (§ 5 Kärntner Bienenwirtschaftsgesetz): Standort des Bienenstandes 
(Grundstücksnummer, Katastralgemeinde), Anzahl der Bienenvölker, Bienenrasse (sofern nicht 
Bienen der Rasse „Carnica“). Es reicht der Ausdruck aus dem Veterinärinformationssystem 
(VIS) für die Meldung aus. Durch die vorgenannten Maßnahmen sollen im Falle von 
Bienenseuchen flächendeckend notwendige Maßnahmen getroffen werden können. 
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(VIS) für die Meldung aus. Durch die vorgenannten Maßnahmen sollen im Falle von 
Bienenseuchen flächendeckend notwendige Maßnahmen getroffen werden können. 

 
 

 

 

 

 

 

  
  

 

Herzlichst 
Ihr 

 
(Bgm Johannes Lenzhofer) 



Für den Inhalt verantwortlich: Bgm Johannes Lenzhofer, 9635 Dellach 93  e-mail: dellach@ktn.gde.at 
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Dellach, März 2025 
Liebe GemeindebürgerInnen! 

 

 

Betriebsbeginn Altstoffsammelzentrum 
Freitag, 04. April: 10:00 - 12:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr 

danach 14-tägig (gerade Kalenderwochen) freitags 14:00 – 18:00 Uhr  

Achtung: auch 2025 am Freitag vor dem Termin der Restmüllabfuhr 

Für eine zügige Abfertigung im ASZ ersuchen wir um getrennte Anlieferung der verschiedenen 
Altstoffe! Sie helfen damit, Wartezeiten zu vermeiden. 

Reihenfolge der Container im ASZ: Karton und Altpapier, Altmetall, Altholz, Sperrmüll,  

Plastik nicht Verpackung und Bauschutt gemischt 
 

 
Hochwertiger Kompost der Klasse A+  
Abholung während der ASZ-Öffnungszeiten 

PREISE 
- Mindestgebühr  €     5,- 
- 1.000 Liter (1 m³) € 35,- 

 

 
  



Meldung der Bienenvölker 
Jeder Bienenhalter ist verpflichtet, dem Bürgermeister bis 15. April jeden Jahres seine 
Bienenstände zu melden (§ 5 Kärntner Bienenwirtschaftsgesetz): Standort des Bienenstandes 
(Grundstücksnummer, Katastralgemeinde), Anzahl der Bienenvölker, Bienenrasse (sofern nicht 
Bienen der Rasse „Carnica“). Es reicht der Ausdruck aus dem Veterinärinformationssystem 
(VIS) für die Meldung aus. Durch die vorgenannten Maßnahmen sollen im Falle von 
Bienenseuchen flächendeckend notwendige Maßnahmen getroffen werden können. 

 
 

 

 

 

 

 

  
  

 

Herzlichst 
Ihr 

 
(Bgm Johannes Lenzhofer) 


